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Sehr geehrter Herr Präsident!  

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 10879/J 

der Abgeordneten Mag. Ragger, Mag. Kaniak betreffend Offenlegung der Verträge mit 

COVID-Impfstoffherstellern wie folgt: 

Fragen 1 und 2: 

 Aus welchen Gründen unterliegen diese Verträge der Geheimhaltung? 

 Aus welchen Gründen sind diese Informationen nicht für die Bevölkerung bestimmt? 

Auch nach Abschluss eines Vertrags mit den durch die Europäische Kommission vertretenen 

Mitgliedsstaaten haben die Hersteller ein Interesse daran, ihre Impfstoffe auf dem 

Weltmarkt zu vermarkten. Daher besteht ein berechtigtes Interesse der Unternehmen, dass 

nicht alle Bedingungen der Verträge öffentlich zugänglich sind. Daher waren und sind 

Vertraulichkeitsklauseln für die Hersteller notwendige Vertragsbestandteile von denen 

nicht abgerückt werden konnte. 

Frage 3: 

Besteht die Gefahr einer öffentlichen Irritation durch diese Informationen? 

Nein. 
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Fragen 4 und 5: 

 Inwiefern ist diese Vorgangsweise mit einem transparenten Umgang mit der 

Pandemie vereinbar? 

 Inwiefern ist diese Vorgangsweise der Nachvollziehbarkeit der Politik der 

Bundesregierung zuträglich? 

Die Europäische Kommission, der als Herrin der Verträge, im Einvernehmen mit den 

Impfstoffherstellern die Veröffentlichung der Verträge obliegt, ist der Ansicht, dass die 

vollständige Offenlegung der COVID-19-Impfstoffverträge zum gegenwärtigen Zeitpunkt 

aus Gründen der Vertraulichkeit und mit Rücksicht auf die kommerziellen Interessen der 

Impfstoffhersteller nicht möglich ist. Dennoch arbeitet die Europäische Kommission bereits 

daran, der Öffentlichkeit zusätzliche Vertragsbestandteile zugänglich zu machen. 

Der Bundesregierung ist transparente und nachvollziehbare Politik ein großes Anliegen. Die 

Vertraulichkeit der Verträge war aus Sicht der Hersteller allerdings ein notwendiger 

Vertragsbestandteil und da sich die Bundesregierung zum gemeinsamen COVID-19-

Impfstoff-Beschaffungsprogramm der EU bekennt, werden auch in Zukunft alle 

vertraglichen Vereinbarungen und (europa-)rechtlichen Vorgaben eingehalten. 

Fragen 6 und 7: 

 Welche Stellungnahme geben Sie in Hinblick auf das vermeintliche Aufkommen und 

die Förderungen der Bildung von Verschwörungstheorien im Zusammenhang mit 

Geheimverträgen ab? 

 Wie wollen Sie dem entgegenwirken und Aufklärungsarbeit leisten? 

Die vertraglichen Pflichten gegenüber Geschäftspartnern sowie die europarechtlichen und 

nationalrechtlichen Verpflichtungen können nicht aufgrund potenzieller 

Verschwörungstheorien vernachlässigt oder gar verletzt werden. Darüber hinaus wurden 

große Teile der Verträge bereits der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und sind auf der 

Homepage der Europäischen Kommission unter https://ec.europa.eu/info/live-work-

travel-eu/coronavirus-response/public-health/eu-vaccines-strategy_en#documents 

abrufbar. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Johannes Rauch 
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